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646: Der Hagelschaden, die Markenwerkstatt und deren Subunternehmer (H)


MUSTERFORMULIERUNG

Ihr Einwand, die Beseitigung des Hagelschadens werde zwar von der Markenwerkstatt zu deren Preisen abgerechnet, tatsächlich habe aber eine auf das „Drücken“ von Hagelschäden spezialisierte Firma den Schaden im Innenverhältnis zur Markenwerkstatt viel preiswerter beseitigt, mag faktisch richtig sein. Er ist aber ohne rechtliche Relevanz.

Zunächst einmal: Der diesem Vorgang zugrunde liegende Kaskovertrag ist einer ohne Werkstattbindung. Auch in Bezug auf Hagelschäden enthält er keine vertraglich vereinbarte Steuerungsmöglichkeit zugunsten Ihres Hauses. 

Das betroffene Fahrzeug ist erst … Jahre alt und bisher scheckheftgepflegt.

· Variante: 
Zudem ist es über eine dem Fahrzeughersteller zuzuordnende Bank finanziert. Im Darlehensvertrag ist zum Erhalt des Wertes des Fahrzeugs als Sicherungsobjekt die ausnahmslose Reparatur in der Markenwerkstatt vorgesehen. Hierfür genügt es, dass die Markenwerkstatt die Verantwortung für die Reparatur übernimmt, wenn sie einen Subunternehmer eingeschaltet hat. Letzteres ist bereits die gesetzliche Folge im Verhältnis des Hauptunternehmers zum Auftraggeber.

· Variante: 
Zudem ist es ein Leasingfahrzeug. Die Leasinggesellschaft als Eigentümerin des Fahrzeugs schreibt die ausnahmslose Reparatur des Fahrzeugs in der Markenwerkstatt vor. Hierfür genügt es, dass die Markenwerkstatt die Verantwortung für die Reparatur übernimmt, wenn sie einen Subunternehmer eingeschaltet hat. Letzteres ist bereits die gesetzliche Folge im Verhältnis des Hauptunternehmers zum Auftraggeber.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist sogar bei fiktiver Abrechnung bei einem Fahrzeug, das noch unter dem Schutz der Herstellergarantie steht oder das „scheckheftgepflegt“ ist, der Stundenverrechnungssatz der Markenwerkstatt anzusetzen. Denn weil es auch Kaskoversicherungen mit Werkstattbindung gibt, kann der VN, der eine solche nicht gekauft hat, davon ausgehen, dass er die Markenwerkstatt mit der Beseitigung des Schadens beauftragen darf (BGH, Urteil vom 11.11.2015, Az. IV ZR 426/14). 

Dann gilt das umso mehr, wenn vor dem Hintergrund von Garantie- und Anschlussgarantie, Kulanzhoffnungen und für eine potentiell bessere Position bei einem späteren Verkauf des Fahrzeugs tatsächlich die Markenwerkstatt beauftragt wird und die auch Aussteller der Reparaturrechnung ist. Für das Interesse des VN am Werterhalt des Fahrzeuges ist es unerheblich, dass die konkreten Instandsetzungsarbeiten gerade nicht von der Markenwerkstatt selbst durchgeführt wurden. Denn das Vertrauen nach außen hin wird für potenzielle Käufer auf dem Gebrauchtwagenmarkt trotzdem gewahrt (AG Stuttgart, Urteil Az. 18 C 2267/24).

Wir bitten also nun um korrekte Abrechnung auf der Grundlage der Rechnung der Markenwerkstatt.


	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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